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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2010 Ausgegeben am 13. Jänner 2010 Teil I 

5. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
 (NR: GP XXIV AB 542 S. 49. BR: AB 8244 S. 780.) 

5. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 135/2009, wird wie folgt geändert: 

1. § 17 lautet: 
„§ 17. (1) Sind sämtliche Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt und ruht 

der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht gemäß § 16, gebührt das Arbeitslosengeld 
 1. ab dem Eintritt der Arbeitslosigkeit, wenn 
 a) der Anspruch auf Arbeitslosengeld spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, nach einem 

Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am ersten darauf folgenden Werktag, geltend 
gemacht wird, oder 

 b) die Arbeitslosmeldung bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
unverzüglich nach der Kenntnis der Kündigung oder sonstigen Auflösung oder 
Nichtverlängerung des Arbeitsverhältnisses oder von der Beendigung der Beschäftigung 
einlangt und der Anspruch auf Arbeitslosengeld binnen 10 Tagen nach dem Eintritt der 
Arbeitslosigkeit geltend gemacht wird, oder 

 c) die Arbeitslosmeldung über ein sicheres elektronisches Konto beim Arbeitsmarktservice 
(eAMS-Konto) bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice vor 
Eintritt der Arbeitslosigkeit einlangt und der Anspruch auf Arbeitslosengeld binnen 10 Tagen 
nach dem Eintritt der Arbeitslosigkeit geltend gemacht wird, 

 2. ab dem Einlangen der (nach dem Eintritt der Arbeitslosigkeit erfolgten) Arbeitslosmeldung über 
ein sicheres elektronisches Konto beim Arbeitsmarktservice (eAMS-Konto) bei der zuständigen 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice, wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
binnen 10 Tagen nach dem Einlangen der Arbeitslosmeldung geltend gemacht wird, oder 

 3. in den übrigen Fällen ab dem Tag der Geltendmachung. 
(2) Die Frist zur Geltendmachung verlängert sich um Zeiträume, während denen der Anspruch auf 

Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 ruht, ausgenommen bei Auslandsaufenthalt gemäß lit. g. Ruht der 
Anspruch oder ist der Bezug des Arbeitslosengeldes unterbrochen, so gebührt das Arbeitslosengeld ab 
dem Tag der Wiedermeldung oder neuerlichen Geltendmachung nach Maßgabe des § 46 Abs. 5. 

(3) Die Arbeitslosmeldung hat zumindest den Namen, die Sozialversicherungsnummer, die 
Anschrift, den erlernten Beruf, die zuletzt ausgeübte Beschäftigung und den Zeitpunkt der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses sowie die Angabe, auf welchem Weg eine rasche Kontaktaufnahme durch das 
Arbeitsmarktservice möglich ist (e-mail-Adresse, Faxnummer, Telefonnummer) zu enthalten. Für die 
Arbeitslosmeldung ist das bundeseinheitliche Meldeformular zu verwenden. Die Meldung gilt erst dann 
als erstattet, wenn das ausgefüllte Meldeformular bei der regionalen Geschäftsstelle eingelangt ist. Ist die 
Meldung aus Gründen, die nicht in der Verantwortung der Meldung erstattenden Person liegen, 
unvollständig, verspätet oder gar nicht eingelangt, so gilt die Meldung mit dem Zeitpunkt der 
nachweislichen Abgabe (Absendung) der Meldung als erstattet. Das Einlangen der Meldung ist zu 
bestätigen. 
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(4) Ist die Unterlassung einer rechtzeitigen Antragstellung auf einen Fehler der Behörde, der 
Amtshaftungsfolgen auslösen kann, wie zum Beispiel eine mangelnde oder unrichtige Auskunft, zurück 
zu führen, so kann die zuständige Landesgeschäftsstelle die regionale Geschäftsstelle amtswegig unter 
Berücksichtigung der Zweckmäßigkeit und der Erfolgsaussichten in einem Amtshaftungsverfahren zu 
einer Zuerkennung des Arbeitslosengeldes ab einem früheren Zeitpunkt, ab dem die übrigen 
Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung vorliegen, ermächtigen.“ 

2. § 46 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ist bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle persönlich 

geltend zu machen. Für die Geltendmachung des Anspruches ist das bundeseinheitliche Antragsformular 
zu verwenden. Personen, die über ein sicheres elektronisches Konto beim Arbeitsmarktservice (eAMS-
Konto) verfügen, können den Anspruch auf elektronischem Weg über dieses geltend machen; sie müssen 
jedoch, soweit vom Arbeitsmarktservice keine längere Frist gesetzt wird, innerhalb von 10 Tagen 
persönlich bei der regionalen Geschäftsstelle vorsprechen. Das Arbeitsmarktservice kann die 
eigenhändige Unterzeichnung eines elektronisch eingebrachten Antrages binnen einer gleichzeitig zu 
setzenden angemessenen Frist verlangen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Geltendmachung 
bestehen. Der Anspruch gilt erst dann als geltend gemacht, wenn die arbeitslose Person bei der regionalen 
Geschäftsstelle zumindest einmal persönlich vorgesprochen hat und das vollständig ausgefüllte 
Antragsformular übermittelt hat. Das Arbeitsmarktservice kann vom Erfordernis der persönlichen 
Vorsprache absehen. Eine persönliche Vorsprache ist insbesondere nicht erforderlich, wenn die 
arbeitslose Person aus zwingenden Gründen, wie Arbeitsaufnahme oder Krankheit, verhindert ist, den 
Antrag persönlich abzugeben. Die Abgabe (das Einlangen) des Antrages ist der arbeitslosen Person zu 
bestätigen. Können die Anspruchsvoraussetzungen auf Grund des eingelangten Antrages nicht ohne 
weitere persönliche Vorsprache beurteilt werden, so ist die betroffene Person verpflichtet, auf Verlangen 
bei der regionalen Geschäftsstelle vorzusprechen. Hat die regionale Geschäftsstelle zur Klärung der 
Anspruchsvoraussetzungen, etwa zur Beibringung des ausgefüllten Antragsformulars oder von sonstigen 
Unterlagen, eine Frist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt und wurde diese ohne triftigen Grund 
versäumt, so gilt der Anspruch erst ab dem Tag als geltend gemacht, ab dem die beizubringenden 
Unterlagen bei der regionalen Geschäftsstelle eingelangt sind.“ 

3. § 46 Abs. 5 bis 7 lautet: 
„(5) Wird der Bezug von Arbeitslosengeld unterbrochen oder ruht der Anspruch (§ 16), wobei der 

regionalen Geschäftsstelle das Ende des Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraumes im Vorhinein nicht 
bekannt ist, so ist der Anspruch auf das Arbeitslosengeld oder auf den Fortbezug neuerlich geltend zu 
machen. Wenn der Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraum 62 Tage nicht übersteigt, so genügt für die 
Geltendmachung die Wiedermeldung bei der regionalen Geschäftsstelle. Die Wiedermeldung kann 
telefonisch oder elektronisch erfolgen, soweit die regionale Geschäftsstelle nicht ausdrücklich eine 
persönliche Wiedermeldung vorschreibt. Die regionale Geschäftsstelle kann die persönliche 
Geltendmachung oder Wiedermeldung insbesondere vorschreiben, wenn Zweifel an der Verfügbarkeit 
zur Arbeitsvermittlung bestehen oder eine persönliche Abklärung zur Wahrung oder Verbesserung der 
Vermittlungschancen erforderlich ist. Erfolgt die Wiedermeldung nicht binnen einer Woche nach Ende 
des Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraumes, so gebührt das Arbeitslosengeld erst wieder ab dem Tag der 
Wiedermeldung. 

(6) Hat die arbeitslose Person den Eintritt eines Unterbrechungs- oder Ruhenstatbestandes wie zB 
die bevorstehende Aufnahme eines Dienstverhältnisses ab einem bestimmten Tag mitgeteilt, so wird der 
Bezug von Arbeitslosengeld ab diesem Tag unterbrochen. Tritt der Unterbrechungs- oder 
Ruhenstatbestand nicht ein, so genügt für die Geltendmachung die Wiedermeldung bei der regionalen 
Geschäftsstelle. Die Wiedermeldung kann telefonisch oder elektronisch erfolgen, soweit die regionale 
Geschäftsstelle nicht ausdrücklich eine persönliche Wiedermeldung vorschreibt. Die regionale 
Geschäftsstelle kann die persönliche Wiedermeldung insbesondere vorschreiben, wenn Zweifel an der 
Verfügbarkeit zur Arbeitsvermittlung bestehen oder eine persönliche Abklärung zur Wahrung oder 
Verbesserung der Vermittlungschancen erforderlich ist. Erfolgt die Wiedermeldung nicht binnen einer 
Woche nach der Unterbrechung, so gebührt das Arbeitslosengeld erst wieder ab dem Tag der 
Wiedermeldung. 

(7) Ist der regionalen Geschäftsstelle das Ende des Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraumes im 
Vorhinein bekannt und überschreitet die Unterbrechung oder das Ruhen den Zeitraum von 62 Tagen 
nicht, so ist von der regionalen Geschäftsstelle ohne gesonderte Geltendmachung und ohne 
Wiedermeldung über den Anspruch zu entscheiden. Die arbeitslose Person ist in diesem Fall im Sinne des 
§ 50 Abs. 1 verpflichtet, den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder sonstige maßgebende Änderungen, die 
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im Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraum eintreten, der regionalen Geschäftsstelle zu melden. In allen 
übrigen Fällen ist der Anspruch neuerlich geltend zu machen.“ 

4. Dem § 79 wird folgender Abs. 104 angefügt: 
„(104) § 17 und § 46 Abs. 1 und Abs. 5 bis 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2010 

treten mit 1. Juli 2010 in Kraft.“ 

Fischer 

Faymann 
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